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Budgetbegleitgesetz 2011 –
die wichtigsten Punkte für Immobilientreuhänder

CHRISTOPH KOTHBAUER

Das Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) wurde
am 30. 12. 2010 kundgemacht.1) Im Folgenden die
für die Immobilienwirtschaft wichtigsten Gesetzesän-
derungen:

Anhebung der Grundbuchseintragungsgebühr
auf 1,1% seit 1. 1. 2011
Die Grundbuchseintragungsgebühr für Einverlei-
bungen des Eigentums und des Baurechts wurde für
alle nach dem 31. 12. 2010 erfolgenden Eintragungen
von 1,0% um 0,1% auf 1,1% angehoben. Gleiches
gilt übrigens auch für die Gebühr für Anmerkungen
der Rechtfertigung der Vormerkung zum Erwerb des
Eigentums und des Baurechts.2) Achtung: Nebenkos-
tenübersichten sind entsprechend anzupassen!

„Flat-Rates“ für Grundbuchsabfragen
ab 1. 12. 2011
Statt der derzeit geltenden Zeilengebühren werden am
1. 10. 2011 für Grundbuchsabfragen verschiedene
„Flat-Rates“ („Flat-Fees“) eingeführt: Die Gebühr
für eine Vollabfrage (A-, B- und C-Blatt) wird dann,
unabhängig vom Datenumfang, g 3,– je abgefragter
Einlagezahl (EZ) betragen, die Abfrage des A-, B-
oder C-Blatts einer EZ g 1,60. Die Abfrage der letz-
ten Tagebuchzahl (TZ) (Plombe) wird ebenso E 1,50
kosten wie die Abfrage des Personenverzeichnisses je
abgefragter Person. Die Abfrage der Urkundensamm-
lung wird sich mit E 0,90 je abgefragter Urkunde zu
Buche schlagen.HistorischeGrundbuchsauszüge zu ei-
nem bestimmten Stichtag werdenE 3,60 je abgefragter
EZ bzw historische Teilauszüge zu einem bestimmten
StichtagE 2,– je abgefragtem Blatt kosten. Bei Gericht
beantragte Auszüge (Abschriften) aus dem Hauptbuch
des Grundbuchs und dessen Hilfsverzeichnissen wer-
denE 12,– kosten.Mit Inkrafttreten dieser (inweiterer
Folge einer gesetzlichen Valorisierung unterliegenden)
„Flat-Rates“ wird die Grundstücksdatenbankverord-
nung 2009 (GBDV 2009) samt der in ihr geregelten
Zeilengebühren außer Kraft treten.3)

Zulässigkeit der Ersatzzustellung bei
verfahrenseinleitenden Anträgen im
wohnungseigentumsrechtlichen
Außerstreitverfahren ab 1. 5. 2011
Im wohnungseigentumsrechtlichen Außerstreitverfah-
ren können Zustellungen an mehr als sechs WEer
durch Hausanschlag iSd § 24 Abs 5 WEG vorgenom-

men werden. Ein verfahrensleitender Antrag muss
aber darüber hinaus auch einem WEer persönlich zu-
gestellt werden. Aktuell ist dafür noch eine Zu-
stellung zu eigenen Handen (RSa) vorgesehen. Ab
1. 5. 2011 wird hierfür auch eine Ersatzzustellung
(RSb) zulässig sein.4)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:
Ab dem Veranlagungsjahr 2010 erweiterte
Zehntelabsetzung
Bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung
wurde über den Bereich der nicht regelmäßig jährlich
anfallenden Instandhaltungsarbeiten hinaus eine an-
tragsgebundene Zehnjahresverteilung für Abset-
zungen für außergewöhnliche technische oder wirt-
schaftliche Abnutzung und damit zusammenhängende
Aufwendungen („außerordentliche Wertverluste“)
sowie für außergewöhnliche Aufwendungen, die
keine Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Her-
stellungsaufwendungen sind („ungewöhnliche Kos-
ten außerhalb des Investitionsbereichs“) geschaffen.
Die neue Regelung ist erstmalig bei der Veranlagung
für das Kalenderjahr 2010 anzuwenden.5)

Übergang der Umsatzsteuerschuld seit
1. 1. 2011 auch bei Reinigung von Bauwerken
Die Aufzählung der Bauleistungen, hinsichtlich derer
die Umsatzsteuer vom Leistungsempfänger geschuldet
wird (sofern dieser ein Unternehmer ist, der seinerseits
mit der Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist
oder üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt) in
§ 19 Abs 1 a UStG (Reverse Charge Verfahren),
wurde um die Reinigung von Bauwerken ergänzt.
Diese nun ausgedehnte Definition der Bauleistungen
ist auf alle Umsätze, die seit dem 1. 1. 2011 ausgeführt
werden, anzuwenden.6)

Abschaffung der Kredit- und
Darlehensvertragsgebühren mit 1. 1. 2011
Die Verpflichtung zur Entrichtung einer Gebühr für
Darlehens-, Kredit-, Haftungs- und Garantiekredit-
verträge sowie für die im Rahmen des Factoringge-
schäfts (§ 1 Abs 1 Z 16 BWG) getroffenen Vereinba-
rungen über die Gewährung eines Rahmens für die In-
anspruchnahme von Anzahlungen entfällt bei Urkun-
den seit dem 1. 1. 2011. Für die mit den angeführten
Rechtsgeschäften zusammenhängenden Sicherungs-
und Erfüllungsgeschäfte (Bürgschaften, Hypothekar-
verschreibungen, Zessionen) – ausgenommen Wech-
sel – gilt seit 1. 1. 2011 ebenso Gebührenfreiheit.7)
Achtung: Nebenkostenübersichten sind entsprechend
anzupassen!

FH-Doz. Mag. Christoph Kothbauer ist leitender Jurist der online hausver-
waltung & immobilientreuhand gmbh in Wien.
E-Mail: c.kothbauer@onlinehausverwaltung.at
1) BGBl I 2010/111.
2) Art 23 Z 18 lit b BBG 2011; Übergangsrecht in Art 23 Z 24 lit b

BBG 2011. Die Pfandrechtseintragungsgebühr beträgt nach wie vor
1,2%.

3) Art 23 Z 18 lit c und d BBG 2011; Übergangsrecht in Art 23 Z 24
lit b BBG 2011.

4) Art 38 BBG 2011; Übergangsrecht in Art 39 Abs 1 BBG 2011.
5) Art 58 Z 11 BBG 2011; Übergangsrecht in Art 58 Z 36 BBG 2011.
6) Art 62 Z 3 BBG 2011; Übergangsrecht in Art 62 Z 4 BBG 2011.
7) Art 64 ZZ 12, 17 und 19 BBG 2011; Übergangsrecht in Art 64 Z 25

BBG 2011. Zu einer Abschaffung der Bestandvertragsgebühr ver-
mochte sich der Gesetzgeber indes abermals nicht durchzuringen.
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